
 

 

 

 

Wen es betrifft 

 

Geisenheim, Januar 2024 

 

Unbedenklichkeitsbescheinigung für Brand-Produkte 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir bestätigen Ihnen hiermit für die an Sie gelieferten Produkte, dass diese für den 

bestimmungsgemäßen Einsatz im Lebensmittelbereich laut unserer Empfehlung geeignet 

sind und den für den empfohlenen Anwendungsbereich gültigen gesetzlichen Qualitäts-

anforderungen der Europäischen Union entsprechen. 

Auch die Verpackungen unserer Produkte sind nach den Kriterien ihres zu erfüllenden 

Verwendungszweckes ausgewählt worden und entsprechen den einschlägigen 

Gesetzesvorschriften für Gegenstände und Materialien, die mit Lebensmitteln in 

Berührung kommen (so auch der VERORDNUNG (EG) Nr. 1935/2004 DES 

EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES über Materialien und Gegenstände, 

die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen und der 

VERORDNUNG (EU) Nr. 10/2011 DER KOMMISSION über Materialien und 

Gegenstände aus Kunststoff, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu 

kommen). 

 

ERBSLÖH Geisenheim GmbH 

 
 

i. A. Felicitas Bukowski i. A. Susann Thaler 

Qualitätssicherung Qualitätsmanagement 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

Annex: 

DistiPur 

Enzyme der Distizym® Reihe 

Enzyme der EnerZyme® Reihe 

Erbslöh Schaum-ex, Erbslöh pH-Senker 

Granucol® GE  

Oenoferm® C2, Oenoferm® Freddo F3 

Spiriferm, Spiriferm Arom, Spiriferm Classic 

Vitamon®  B / Combi, Vitamon® Plus 

Boerovin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


